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Fördermittel EU-RES 2009/C-303/06 
für das Projekt "ANADOLU" in der Türkei für Rechtstaatlichkeit 

 

Guten Tag,  
 
welche Stelle und wer ist für die Förderung der Schulung und Ausbildung im zwingend-
humanitärem Völkerrecht in Drittstaaten gemäß EU-RES 2009/C-303/06, -im Rahmen 
umfassenderer Programme zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit-,  bei der EU-Förderung 
zuständig? 
 
Die Notwendigkeit ergibt sich aus den öffentlichen Bekanntmachungen der Bundesregierung: 
28.09.2018 - Handelsblatt - ".... Bundeskanzlerin und Außenminister fordern von der Türkei 
einen offenen Dialog über Themen wie Pressefreiheit, Menschenrechte und Rechtsstaat-
lichkeit....! 
 
Die Akademie Menschenrecht im zwingend humanitärem Völkerrecht kann mit 36 Jahren 
Erfahrung im Menschenrecht diese Voraussetzung erfüllen.  
 
Um in der Türkei zur Wahrung, Umsetzung, Förderung und zum Schutz des Recht der 
Menschen zu schulen und aufzuklären, benötigen Wir Fördermittel für die Akademie. Die 
wesentlichen Grundsätze für die Notwendigkeit finden sie in der EU-Resolution selbst. 
 
Unsere Akademie hat in den letzten 6 Monaten diverse Professoren und Ministerien der 
Türkei aufgesucht und festgestellt, das in der Türkei eine Zertifikation gemäß Art. 144 genfer 
Abkommen IV - SR 0.518.51 nicht besteht und die Zertifikation identisch mit der Forderung 
aus der EU-RES 2009/ C-303/06 ist. 

 
Schulung: 

 
Schulung im humanitären Völkerrecht ist erforderlich, um die Beachtung von dessen Normen 
in Zeiten eines bewaffneten Konflikts sicherzustellen. Schulung und Ausbildung müssen 
auch in Friedenszeiten stattfinden. Dies gilt für die gesamte Bevölkerung, wenn auch 
einschlägigen Personengruppen, wie Polizei und Strafverfolgungsbeamten, besondere 
Aufmerksamkeit zukommen muß. Zusätzliche Erfordernisse gelten für die Ausbildung im 
militärischen Bereich. Die EU sollte in Erwägung ziehen, Finanzmittel für Schulung und 
Ausbildung im humanitären Völkerrecht in Drittländern zur Verfügung zu stellen, und 
zwar unter anderem im Rahmen umfassenderer Programme zur Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit. 
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individuelle Verantwortlichkeit: 
 
Bestimmte ernste Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht gelten als Kriegsverbrechen. 
Kriegsverbrechen können unter den gleichen Umständen wie Völkermord und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit auftreten, aber -anders als Kriegsverbrechen- müssen letztere nicht 
mit einem bewaffneten Konflikt einhergehen. Einzelpersonen sind für Kriegsverbrechen 
persönlich verantwortlich. 
 
 
Aus diesem Grund ist die "erforderliche" schulische Aufklärung eine Notwendigkeit, denn die 
Ausfuhr der europäischen Union ist davon von dieser Legalisation durch Legitimation 
abhängig. Um ein wirksames Handeln zu ermöglichen, müssen Situationen, in denen die 
Anwendung des humanitären Völkerrechts in Betracht kommt, unverzüglich erfaßt werden. 
Im Gemeinsamen Standpunkt des Rates betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der 
Ausfuhr von Warengütern ist vorgesehen, daß zunächst geprüft werden muß, inwieweit ein 
Staat das humanitäre Völkerrecht beachtet, bevor eine Genehmigung der Ausfuhr in diesen 
Staat erteilt wird. 
 
Beispiel:  2008/944/GASP in Verbindung mit   
  2002/494/JI , 2002/584/JI, 2003/335/JI, 2003/444/GASP , 2006/313/GASP.... 

Schulung im humanitären Völkerrecht ist erforderlich, um die Beachtung von dessen Normen 
sicherzustellen. Schulung und Ausbildung müssen auch in Friedenszeiten stattfinden. Dies gilt 
für die gesamte Bevölkerung und für alle Bediensteten in einem Land / Staat. 
 
Wir sind gemäß Art. 142 genfer Abkommen IV - SR 0.518.51 in Verbindung mit dem Recht 
der Verträge - SR 0.111 über den Gerichthof in Genf mit diplomatischen Urkunden voller 
Beweiskraft im zwingend-humanitärem Völkerrecht apostilliert  
 

Bundesrepublik – Grundlagen StGBl. Nr. 139/1918 vom 19.12.1918 
Regulierungsakt HK vom 05.10.1961, WüD vom 18/24.04.1961, §§ 18-20 GVG 

 
diplomatische Beweisurkunden mit absoluter Beweiskraft: 

 

 Landesnotar Ralf Grosser, Tostedt, Urkunde 139/2013 – GdM 
 Landgericht STADE, Apostille 9191 a 84 – 9 /2013 

 
und haben bereits in der Türkei eine Position bezogen. Gemäß Art. 142 genfer Abkommen IV 
- SR 0.518.51 kann die Akademie Menschenrecht "... unter Vorbehalt der Maßnahmen, die 
die Gewahrsamstaaten für unerlässlich erachten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten 
oder jedem andern vernünftigen Erfordernis zu begegnen, sollen sie den religiösen 
Organisationen, Hilfsgesellschaften oder jeder andern, den geschützten Personen Hilfe 
bringenden Körperschaften die beste Aufnahme gewähren. Sie sollen ihnen wie auch 
ihren gebührend akkreditierten Delegierten alle notwendigen Erleichterungen 
gewähren....". Die Akademie Menschenrecht kann " ..... auf dem Gebiete des Gewahrsams-
staates oder in einem andern Land gegründet werden oder aber internationalen 
Charakter haben...". 
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 Akademie Menschenrecht - Insan Hakki Akademisi 
 Prof. Mustafa-Selim SÜRMELI 
 Atatürk Bulvari No:185, Floor 5-6, [TR-06680] ANKARA / Çankaya - TURKEY 

 
Es besteht notwendig-erfoerlicher Bedarf an der öffentlichen Aufklärung in der Türkei, denn 
die individuelle Verantwortlichkeit kann erst dann nach der Schulung und Ausbildung im 
zwingend-humanitärem Völkerrecht in Drittstaaten gemäß EU-RES 2009/C-303/06, -im 
Rahmen umfassenderer Programme zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit-, erfolgen, da 
Irrtumsprivileg nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Im Amtsblatt der europäischen Union C 303/12/I vom 15.12.2009/ ISSN 1725-2407 wird 
explizit mitgeteilt: Alle EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien der genfer Konventionen 
und ihrer Zusatzprotokolle und daher durch sie gebunden. Die türkische Republik ist dem 
Abkommen verbunden und kann über die Schnittstelle EU-RES 2009/C-303/06 in Fragen des 
zwingend-humanitären Völkerrecht erreicht werden. 
 
Der Akademie Menschenrecht stehen Menschenrechtkommissare, Menschenrechtverteildiger 
und Menschenrechtbeistände in türkischer Sprache bei, die politisch, gewerkschaftlich und 
religiös wertfrei sind. Die Akademie Menschenrecht hat gegenüber dem türkischen Parlament 
in Ankara die notwendige Position Atatürk Bulvari No:185, Floor 5-6, [TR-06680] 
ANKARA / Çankaya - TURKEY  bezogen. 

In den nächsten Monaten ist in der Türkei ein Symposium über das Völkerrecht vorgesehen, 
wenn die Finanzierung steht. 

mit besten Wünschen 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. ultra vires in ordre public des ius gentium, Mustafa-Selim SÜRMELI, 
Rechttitelträger ECHR 75529/01, Art. 53, 59 EMRK, Art. 24 (3), 25 GG 

Akademie Menschenrecht - nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur - 24-71109/2 - 4/15 
gemäß Art. 19 (3) Grundrecht, Art. 1-2 ÜLV, BVerfGE 1 BvR 1766/2015 
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